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Parlamentarischer Vorstoss 

 

Vorstoss-Nr.: 185-2024 

Vorstossart: Motion 

Richtlinienmotion: ☐ 

Geschäftsnummer: 2024.RRGR.260 

  

Eingereicht am: 02.09.2024 

  

Fraktionsvorstoss: Nein 

Kommissionsvorstoss: Nein 

Eingereicht von: Fiechter (Oberwil im Simmental, SVP) (Sprecher/in) 

 
 

 Schneider (Biel/Bienne, SVP) 
Ochsenbein (Bévilard, SVP) 

 
 

Weitere Unterschriften: 0 

  

Dringlichkeit verlangt: Ja 

Dringlichkeit gewährt: Ja 05.09.2024 

  

RRB-Nr.:  vom  

Direktion: Staatskanzlei 

Klassifizierung: Nicht klassifiziert 

Antrag Regierungsrat: Auswahl 

Zwingendes obligatorisches Staatsvertragsreferendum bei Abstimmung über EU-Rah-

menabkommen 2.0 

Der Regierungsrat wird in Bezug auf ein mögliches institutionelles Abkommen zwischen der 

Schweiz und der Europäischen Union beauftragt, 

1. sich beim Bundesrat sowie beim eidgenössischen Parlament aktiv dafür einzusetzen, dass 

bei einer allfälligen eidgenössischen Abstimmung nebst dem Erfordernis des Volksmehrs 

auch dasjenige des Ständemehrs gilt (obligatorisches Staatsvertragsreferendum) 

2. im Falle einer Nichtunterstellung des entsprechenden Bundesbeschlusses unter das obliga-

torische Staatsvertragsreferendum alle rechtlich möglichen Massnahmen (z. B. Rechtsgut-

achten, Beschwerden usw.) einzuleiten, um das Erfordernis des Ständemehrs zu erzwin-

gen 

3. im Falle einer Nichtunterstellung des entsprechenden Bundesbeschlusses unter das obliga-

torische Staatsvertragsreferendum im Namen des Kantons Bern das Referendum nach Ar-

tikel 141 BV zu ergreifen und darauf hinzuwirken, dass sich mindestens sieben weitere 

Kantone der Referendumsergreifung anschliessen 

4. im Falle einer Nichtunterstellung des entsprechenden Bundesbeschlusses unter das obliga-

torische Staatsvertragsreferendum und im Falle eines Zustandekommens des fakultativen 

Referendums die eidgenössische Abstimmung im Kanton Bern nicht durchzuführen 

Ziffer 4: Zurückweisung durch das Büro des Grossen Rates am 05.09.2024 
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Begründung: 

In keinem anderen Land dieser Welt ist die Bevölkerung so frei und kann so viel selbst bestim-

men wie in der Schweiz. Das geplante EU-Rahmenabkommen 2.0 ist in Wahrheit ein Unterwer-

fungsvertrag: Gemäss «Common Understanding» würden EU-Richter über dem Schweizer 

Stimmvolk stehen und für die Schweiz entscheiden. Das wäre das Ende der Freiheit und der de-

mokratischen Rechte der Bürger. Deshalb ist der EU-Vertrag zwingend dem obligatorischen Re-

ferendum zu unterstellen. Volk und Stände müssen zwingend das letzte Wort haben. Im ersten 

Artikel der Bundesverfassung steht klipp und klar: Die Schweizerische Eidgenossenschaft sind 

das Schweizervolk und die Kantone. Es ist also völlig klar, dass ein so weitreichender Vertrag 

wie das EU-Rahmenabkommen 2.0 die doppelte Zustimmung erfordert. Es liegt im Interesse 

des Kantons Bern, dass auch die Kantone über die Anbindung der Schweiz an die Europäische 

Union mitbestimmen können. 

Auch Professor Andreas Glaser, der sich weder für, noch gegen das Rahmenabkommen aus-

spricht, sagt in Bezug auf das Erfordernis des obligatorischen Referendums1: «[…] auf dieser 

Grundlage müsste das Parlament meines Erachtens das neue Abkommen dem obligatorischen 

Referendum unterstellen, da es qualitativ an den EWR-Beitritt heranreicht.» 

Das geplante EU-Rahmenabkommen 2.0 umfasst unsere Staatsordnung, Rechtsprechung, eine 

Verknüpfung aller bestehenden und künftigen Abkommen (wie zum Beispiel in den Bereichen 

Strom, Lebensmittelsicherheit und Gesundheit), sowie einen regelmässigen «finanziellen Bei-

trag» der Schweiz an die EU (Tributzahlung). Es handelt sich also um einen Vertrag mit massi-

ven Auswirkungen auf die Schweiz. Trotzdem will die Classe politique eine obligatorische Volks-

abstimmung umgehen und damit das Ständemehr aushebeln. 

Nun braucht es den Kanton Bern – wie auch weitere Kantone – die für die direkte Demokratie 

einstehen und auch die demokratisch und verfassungsmässig gewollte Mitsprache der Kantone 

sicherstellen. Die schleichende Anbindung der Schweiz an die EU muss unter allen Umständen 

verhindert werden. Wenn diese auf demokratiepolitisch unhaltbaren Wegen erfolgen soll, muss 

der Kanton einschreiten und im Sinne eines Winkelried-Moments vorangehen, Unannehmlich-

keiten auf sich nehmen und den verfassungswidrigen Nichteinbezug der Stände nicht zur Ab-

stimmung bringen. 

Begründung der Dringlichkeit: Beim EU-Rahmenabkommen 2.0 handelt es sich um eine Schicksalsfrage für die Unab-

hängigkeit, Selbstbestimmung, direkte Demokratie und Neutralität der Schweiz. Der Kanton Bern muss sein Interesse 

beim Bund wahren und sicherstellen, dass in dieser Frage nicht nur das Volk, sondern auch die Stände mitbestimmen 

dürfen. Beide Verhandlungsparteien – die Schweiz und die EU – haben sich ausserdem das Ziel gesetzt, Ende 2024 

die Verhandlungen über das neue Abkommen abzuschliessen. Ein rasches Handeln ist deshalb zwingend notwendig.  

 

 

 
Verteiler 

‒ Grosser Rat 

                                                   
1
 https://www.iwp.swiss/das-neue-eu-abkommen-koennte-die-direkte-demokratie-bedrohen-sagt-andreas-glaser/  
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